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16. Gesetz; Vergnilgung55tel.lergesetz für Wien 1946, Abänderung (Vergnügungssteuergesetznoveile 1962). 
1. 7. Gesetz: Wiener Ankündigungsabgabegesetz, Abänderung. 
18. Gesetz: Tiersdiutzgesetz; Abänderung. 

1.6. 11. Sportliche Veranstaltungen aller Art ohne 
, • Rücksicht darauf, ob das Vergnügen im Zu-

G~etz vom 22. Juni 19.62, tl!'t dem das Ver- schauen oder in der eigenen Betätigooi; liegt, so 
l?nugungss!euergeset~ fur W•en _ 1946 neuer-

1
. zum Beispiel Wettspiele, W. ettfahrten und Wett

lidt abgeandert wird (Vergnugungssteuer- rennen (insbesondere Pferderennen Ruder-
gesetznovelle 1962). : regatten, Radrennen, Mororradrenn;n, Auto

Der Wiener Landtag hat besdilossen: 

Artikel I 

Das Vergnügungssteuergesetz für Wien 1946, 
LGB!. für Wien Nr. 17, in der Fassung der Ge
setze vom 28. Oktober 1948, LGBI. für Wien 
Nr. 30, vom 25. März 1949, LGBl. für Wien 
Nr. 19, und vom 7. Oktober 1960, LGBI. für 
Wien Nr. 27, wird abgeändert wie folgt: 

. rennen), R.i.ni;- oder Boxkämpfe, Preisscliießen 
und Preiskegeln, Eislaufen, Tennisspielen und 
Kahnfahren (§ 34); 

12. Billard- und Schachkämpfe, Schach- und 
ßilla·rdspiele mit Wetteinsätzen der Zuschauer 
(§ 35); 

13. Kartenspiele aller Art in Vereinen (Klubs) 
und in Spie1betrieben, Kartenspiele um Preise 
(§ 36); 

14. Ausspielungen unter Verwendung von 
t. § 2 hat zu lauten: l,,,..,n (Tombolen usw.) (§ 37); 

' 15. Pratermäßige Volksbelustigungen (§ 38). 
„§ 2 (•) Vergnügungen, die sich den im Abs. 1 ge-

(1) Als steuerpflkhtige Vergnügungen im Sinne nannten Arten nicht unterstellen lassen, sind 
des § l gelten insbesondere folgende Veranstal- nach den Bestimmungen der §§ 11 und 22 zu 
tungen: besteuern.~• 

1. Vorführungen von Bildstreifen und groß- 2. Dem § 3 wird folgender A'bsatz angefügt: 
llämige Projektionen der durdi Fernsehrundfunk „(2) Veranstaltungen, die ausschließlidt er-
übertragenen Bilder (§ 24); bauenden, belehrenden oder anderen, nicht als 

2. Theatervorstellungen un<l Tanzvorfüh- Vergnügungen anzusehenden Zwecken dienen, 
rungen (§ 25}; gelten nidit als steuerpflichtige Vergnügungen 

3. Vorträge, Vorlesungen, Deklamationen und 1 im Sin:nie <les § 2~ ronder.n sind steuerfrei. Dazu 
Rezitationen (§ 26); gehören zum Beispiel Veranstaltungen, die ledig-

4. Konzerte und sonstige musikalische Dar- lieh religiösen, politischen oder wissenschaftlid:ien 
bietungen (§ 27); Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen." 

5. Ausstellungen (§ 28); 
3. § 5 hat zu lauten: 

„Steuerfreie Veranstaltungen 

6. Halten von Vorridtrungen zur medlanisdien 
Tonwiedergabe, von Schau-, Scherz-, Spiel-, Ge
schidtlichkeits- oder ähnlichen Apparaten sowie 
von Rundfunk- und Fernsehempfangsanlagen S 5 
(§ 29); (1) Der Vergnügungssteuer gemäß § 6 Abs. · 3 

7. Vorführungen von Licht- und Schatten- bis 5 unterliegen nidm 
bildern, soweit sie Erwerbszwecken dienen, 1. Veranstaltungen, die ledigli<h dem Unter-
Puppen- und Marionettentheater (§ 30); ricltt an öffentlidien oder erlaubten privaten 

8. Zlrkusvorstelliungen und Tierschauen Unterrichtsanstah.en dienen: oder mit Genehmi-
(§ 31); gung der Schulbehörde hauptsächlich für Schüler 

9. Kunstlaufvorfüihrungen auf Eis- oder Roll- solcher Ansr.lten un<l deren Angehörige darge
bahn-en„ Variete~ und Ka:barettvorstellungen, boten werden,. rowie Vo!kshochschulkurse; 
bunte Abende, Akademien und Modeschauen 2. Veranstaltungen, deren Reinertrag aus-
(§ 32); schließlich und unmittelbar zu vorher anzuge-

10. Tanzbelustigungen, Masken- und Kostüm- benden mildtätigen Zwecken verwendet wird, 
feste (§ 33); : unter der Voraussetzung, daß keine Tanzbe-
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